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1. Geltungsbereich 

1. Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund dieser 
Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie 
nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Gegenbestätigungen des Kunden und der Hinweis 
auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird  hiermit widersprochen. 

2. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden, 
selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei  denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich 
schriftlich zugestimmt. 

3. Verbraucher im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen mit denen in 
Geschäftsbeziehung getreten wird, ohne dass diesen eine gewerbliche oder selbstständige 
berufliche Tätigkeit zugerechnet werden kann. 

4. Unternehmer im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder 
rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, die in 
Ausübung einer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handeln. 

5. Kunde im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer. 
 
2. Angebot und Umfang der Leistung  

1. Bei allen unseren Lieferungen und Leistungen ist der Kunde verpflichtet, unverzüglich vor jedweder 
weiteren Verwendung, diese auf die Richtigkeit der technischen Konzeption und die Verwertbarkeit 
zu prüfen. Mängel sind uns gegenüber unverzüglich zu rügen. Soweit wir unsere Leistung auf 
einem Datenträger erbringen, liefern wir mit dem Datenträger einen Originalausdruckes, insoweit 
aber nach den Bedingungen dieses Vertrages. Der Kunde verpflichtet sich ausdrücklich, das 
Datenmaterial auf dem Datenträger eigenständig vor der Verwendung auf Mängel zu prüfen und 
vor Durchführung eines Druckes diesen auf Vollständigkeit der Abbildungen, Vollständigkeit der 
Texte und Übereinstimmung der vorgegebenen Schriftarten und Schriftgrößen zu überprüfen.   

2. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Technische Änderungen sowie Änderungen 
in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des  Zumutbaren vorbehalten. Ergänzungen, 
Abänderungen Nebenabreden bedürfen  zur Rechtswirksamkeit der Schriftform. 

3. Für den Umfang der Leistung ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend. Bei Druck-
leistungen liefern wir üblicherweise die vorgeschriebene Auflage. Der Kunde ist verpflichtet, ein 
Mehr- oder Minderergebnis der bestellten Auflage bis zu 10% anzuerkennen und zu bezahlen. 
Zusätzlich erhöht sich der Prozentsatz der Mehr- oder Minderlieferung, wenn das Papier vom 
Kunden aufgrund der Lieferbedingungen der Fachverbände der Papiererzeugung beschafft wurde, 
um deren Toleranzsätze. 

4. Geraten wir mit einer Lieferung oder Leistung in Verzug, oder tritt eine, sei es dauernde oder 
vorübergehende Unmöglichkeit unserer Leistungsverpflichtung ein, so ist der Kunde berechtigt, 
hinsichtlich der Leistung, mit der wir in Verzug geraten sind oder für die Unmöglichkeit eingetreten 
ist, von dem Leistungsvertrag zurückzutreten, nachdem er uns erfolglos eine angemessene Nachfrist 
gesetzt hat, die im Falle eines von uns nicht zu vertretenden Überschreitens des Leistungstermins 
oder vorübergehender Unmöglichkeit mindestens einen Monat betragen muss. Sonstige Ansprüche 
des Kunden wegen Leistungsterminüberschreitung, sonstiger Leistungsverzögerung oder 
Unmöglichkeit, einerlei, ob wir diese zu vertreten habe oder nicht, bestehen nicht. Nebenabreden 
und Änderungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch uns. 

5. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung geht auf den 
Unternehmer mit der Übergabe über, beim Versendungskauf sobald die Sendung an die den 
Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zum Zwecke der Versendung unser 
Lager verlassen hat. Wird der Versand ohne unser Verschulden unmöglich, so geht die Gefahr mit 
der Meldung der Versandbereitschaft auf den Unternehmer über. Mit der Meldung der 
Versandbereitschaft wird auch eine vereinbarte Leistungsfrist eingehalten. Ist der Käufer 
Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der 
verkauften Sache auch beim Versendungskauf erst mir der Übergabe der Sache auf den Käufer 
über. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde im Verzug der Annahme ist. 



6. Leistungsfristen verlängern sich angemessen bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, 
insbesondere Streik und Aussperrung, sowie beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die 
außerhalb des Willens des Leistenden liegen, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die 
Fertigstellung oder Ablieferung des Leistungsgegenstandes von erheblichem Einfluss sind. Dieses 
gilt auch, wenn die Umstände bei Unterlieferungen eintreten.  

7. Soweit unsere Leistung eine Belieferung mit einer Ware beinhaltet, sind wir berechtigt, diese auf 
Kosten des Kunden für den Transport zu versichern, ohne dass dies Einfluss auf den 
Gefahrübergang hat. 

8. Unsere Preise gelten ab unserer Produktionsstätte. Sofern keine anderen Angaben gemacht  
werden, schließen sie Verpackung, Fracht, Porto, Versicherung und sonst. Versandkosten nicht ein. 

9. Nachträgliche Änderungen auf  Veranlassung des Kunden einschließlich des dadurch verursachten 
Produktionsstillstandes werden dem Kunden berechnet. Skizzen, Entwürfe, Probesatz, Probedrucke, 
Muster und ähnliche Vorarbeiten, die dem Kunden veranlasst sind, werden berechnet, auch wenn 
der Auftrag nicht erteilt wird. 

 
3. Preise, Zahlungen und Vorschüsse 

1. Die Preise gelten, soweit Verträge mit Unternehmern betroffen sind, mangels besonderer 
Vereinbarung zzgl. Umsatzsteuer in jeweils gesetzlicher Höhe. 

2. Umfasst die von uns an einen Unternehmer erbrachte Leistung die Gewährung von urheber-
rechtlichen Lizenzen, so beinhalten unsere Preise diese Leistung angemessen. Sollte sich 
nachträglich herausstellen, dass der Urheber ein höheres Entgelt verlangen kann, als wir kalkuliert 
haben, so sind wir gegenüber Unternehmern zur Nachberechnung berechtigt. Dieser Anspruch 
verjährt erst seit drei Monate nach dem Tage, an welchem der Anspruch des Urhebers verjährt. 

3. Wir sind berechtigt, hinsichtlich aller im Rahmen unseres Auftrages zu erbringenden Leistungen 
Dritter Vorschüsse bzw. abzurechnende Vorauszahlungen oder Sicherheiten in Form 
selbstschuldnerischer Bankbürgschaften zu verlangen. Vorschüsse, Vorauszahlungen und 
Bürgschaften sind binnen einer Woche nach Rechnungsdatum zu erbringen. Werden Vorschüsse, 
Vorauszahlungen oder Sicherheiten vereinbart, sind wir berechtigt und gehalten, unsere Aufträge 
and Dritte vor Eingang der Zahlung bzw. der Sicherheit nicht zu erteilen, bzw. auszusetzen, ohne 
dass es deswegen einer gesonderten Anzeige an den Kunden bedarf. Unsere Leistungsfristen und 
Termine verlängern sich durch die Aussetzung bis zu  Zahlung entsprechend. 

4. Bei größeren Aufträgen sind Vorauszahlungen oder der geleisteten Arbeit entsprechende 
Teilzahlungen zu leisten. Bei Fertigstellung größerer Papier- und Kartonmengen oder besonderer 
Materialien durch uns  sind wir berechtigt, hierfür sofortige Zahlung zu verlangen. Soweit nicht 
anders vereinbart, ist die Zahlung bar ohne jeden Rechnungsabzug binnen 8 Tagen nach 
Rechnungszugang frei unserer Zahlstelle zu leisten. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Kunde, 
sofern es sich um einen Unternehmer handelt, in Zahlungsverzug, ohne dass es einer weiteren 
Mahnung bedarf. Vom Zeitpunkt des Verzuges an leistet der Verbraucher Zinsen in Höhe von 5% 
per anno über dem jeweiligen Basiszinssatz. Der Unternehmer hat während des Verzugs eine 
Geldschuld mit 8% per anno über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Die Geldentmachtung eines 
weiteren Verzugsschadens bleibt vorbehalten. 

5. Die Zahlung gilt dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können, bei Schecks und 
Wechseln mit Einlösung. Der Kunde hat ein Recht zu Aufrechnung oder Verrechnung nur, wenn 
seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder durch uns anerkannt wurden. Ein 
Zurückbehaltungsrecht kann nur ausgeübt werden, soweit der Gegenanspruch auf demselben 
Vertragsverhältnis beruht. Kommt der Kunde seine Zahlungspflichten nicht nach, insbesondere wird 
ein Scheck nicht eingelöst oder eine Zahlung eingestellt, oder werden uns Umstände bekannt, 
welche die Kreditwürdigkeit des in Frage stellen, so sind wir berechtigt, die gesamte Restschuld 
fällig zu stellen oder ggf. auch Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen. 

6. Wir eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Kunden bekannt, so sind wir 
berechtigt, Vorauszahlungen über die gesamten voraussichtlichen Vergütungsansprüche zu 
verlangen. Sie sind sofort zu Zahlung fällig. Gerät der Kunde mit seinen Pflichten, insbesondere zu 
Zahlung oder Sicherheitsleistungen in Verzug, so sind wir berechtigt, jedwede Leistung einzustellen 
und an allen erstellten, dem Kunden nicht abgelieferten Leistungen ein Zurückbehaltungsrecht oder 
ein anderes, die Verwertung unserer Leistung behinderndes Recht auszuüben. 



 
4. Gewährleistung und Haftung 

1. Ist der Käufer Unternehmer, leisten wir für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr 
durch Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache, für die uns eine 
angemessene Frist zu setzen ist, welche die Leistungsfrist des Vertrages nicht unterscheiden darf. 

2. Ist der Käufer Verbraucher, so hat er zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Beseitigung 
des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache erfolgen soll. Wir sind jedoch berechtigt, die 
Art der gewählten Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten 
möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Verbraucher 
bleibt. Für die Nacherfüllung ist uns eine angemessene Frist zu setzen, welche die Leistungsfrist des 
Vertrages nicht unterschreiten darf. 

3. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der 
Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) verlangen. Bei einer 
nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem 
Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu. 

4. Unternehmer müssen uns offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab 
Empfang der Ware schriftlich anzeigen; anderenfalls ist die Geltendmachung von 
Gewährleistungsansprüchen ausgeschlossen. Maßgeblich für die Wahrung der Frist ist der Zugang 
der Erklärung bei uns. 

5. Verbraucher müssen uns innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach dem Zeitpunkt, zu dem der 
vertragswidrige Zustand der Ware festgestellt wurde, über offensichtliche Mängel schriftlich 
unterrichten. Maßgeblich für die Wahrung der Frist ist ebenfalls der Zugang der Erklärung. 
Unterlässt der Verbraucher diese Unterrichtung, erlöschen seine Gewährleistungsrechte zwei 
Monate nach seiner Feststellung des Mangels. Dies gilt nicht bei Arglist des Verkäufers. Die 
Beweislast für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels trifft den Verbraucher. 

6. Wählt der Kunde wegen eines Mangels nach gescheiteter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, 
steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu. 

7. Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt die Ware beim 
Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz 
zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht im Fall unserer Arglist.  

8. Es wir keine Gefahr übernommen für Schäden, die aus ungeeigneter oder unsachgemäßer 
Verwendung unserer Leistung oder fehlerhafter Umsetzung unserer Vorschläge herrühren. Der 
Kunde wird unsere Leistung oder fehlerhafter Umsetzung unserer Vorschläge herrühren. Der Kunde 
wird unsere Leistung vor jedweder Weiterverwendung eingehend vollständig prüfen. Wir haften 
nicht für solche Schäden, die durch die Weiterverwendung unserer mangelbehafteten Leistung 
entstehen. Geringfügige Abweichungen vom Original gelten bei Reproduktionen in allen 
Druckverfahren nicht als Grund für eine Beanstandung. Dasselbe gilt für den Vergleich zwischen 
Probeausdrucken und dem Auflagendruck. Verlangt der Kunde in diesem Falle trotzdem erneut 
Probedrucke, so gelten diese als  Autorenkorrektur und werden gesondert in Rechnung gestellt. 

9. Soweit wir auf Wunsch des Kunden unsere Leistung und/oder Waren an Dritte versenden, 
geschieht dieses einschließlich der Versandvorbereitung unter Ausschluss jedweder Haftung, es sei 
denn, wir handeln vorsätzlich oder grob fahrlässig. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die 
Dritten die dem Kunden obliegen Verpflichtungen zu Prüfung wahrnehmen. Dieses gilt 
insbesondere für die Prüfung auf Falschlieferung. 

10. Schadensersatzansprüche aus Pflichtverletzungen, insbesondere aus Unmöglichkeit der Leistung, 
aus positiver Forderungsverletzung, aus Verschulden bei Vertragsschluss und aus unerlaubter 
Handlung sind sowohl gegen uns, als auch gegen alle unsere Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen 
ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt oder wesentliche 
Vertragspflichten schuldhaft verletzt werden. Soweit eine Haftung danach besteht, haften wir 
gegenüber Unternehmern nur bis zur Höhe des typischen, vorhersehbaren Schadens. Das gilt 
insbesondere auch für Folgeschäden. 

11. Für Unternehmer beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr, für Verbraucher zwei Jahre ab 
Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, sofern uns der Kunde den Mangel nicht rechtzeitig angezeigt 
hat (Punkt 4 bzw. 5). 



12. Abweichungen in der Beschaffenheit des von uns beschafften Papiers, Kartons uns sonstigen 
Materials können nicht beanstandet werden, soweit sie in den Lieferungsbedingungen der 
Papierindustrie oder der sonst zuständigen Lieferindustrie, die auf Anfordern dem Auftraggeber 
zur Verfügung stehen, für zulässig erklärt sind oder soweit sie auf durch die Drucktechnik 
bedingten Unterschieden zwischen Andruck und Auflage beruhen. Für Lichtechtheit, 
Veränderlichkeit und Abweichungen der Farben und Bronzen sowie für Beschaffenheit von 
Gummierung, Lackierung, Imprägnierung usw. haften wir nur insoweit, als Mängel der Materialien 
vor deren Verwendung bei sachgemäßer Prüfung erkennbar waren. Soweit uns der Kunde 
Material gleich weicher Art liefert, hat dieses frei Haus zu erfolgen. Unsere Eingangsbestätigung 
erfolgt ohne Übernahme einer Gewähr für die Richtigkeit der als geliefert bezeichneten Menge. Bei 
größeren Posten sind die mit der Zählung oder gewichtsmäßigen Prüfung verbundenen Kosten 
sowie die Lagerspesen zu erstatten. Bei Zurverfügungstellung der Papiere und Kartons durch den 
Kunden bleiben das Verpackungsmaterial und die Abfälle durch unvermeidlichen Abgang bei 
Druckzurichtungen und Fotodruck, durch Beschnitt, Ausstanzen und dergleichen unser Eigentum. 

 
5. Eigentumsvorbehalt 

1. Wir behalten uns das Eigentum  an dem Leistungsgegenstand bis zum Eingang aller Zahlungen aus 
dem Leistungsvertrag vor. Der Kunde darf den Leistungsgegenstand weder verpfänden noch zur 
Sicherheit übereignen. Bei Pfändung sowie Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen durch 
dritte Hand sowie Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware, hat er uns unverzüglich davon 
zu benachrichtigen. 

2. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir zur 
Rücknahme nach Mahnung berechtigt und der Bestseller zur Herausgabe verpflichtet. Die 
Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts sowie die Pfändung des Liefergegenstandes durch uns 
gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag. 

 
6. Auskünfte und Raterteilung 

Auskünfte über Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten für die von uns gelieferten Waren, 
technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich 
und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Das gilt insbesondere auch für Leistungen, welche wir im  
werblichen Bereich erbringen, wir sind keine Juristen und haften nicht für Schäden, welche 
unserem Auftraggeber dadurch entstehen, dass Schutzrechte Dritter verletzt oder eine Werbung 
wegen Verstoßes gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb unzulässig ist, entstehen. 
Auch unsere mündliche und schriftliche Beratung sowie die Bereitstellung von Personal befreien 
unseren Auftraggeber nicht von einer eigenverantwortlichen Prüfung auf Eignung für die 
beabsichtigten Zwecke und die Gefahr einer Verletzung etwaiger Schutzrechte Dritter. 

 
7. Schutzrechte 

1. Der Kunde verpflichtet sich, unsere Leistung nur im vertraglichen Rahmen zu verwenden. 
Insbesondere wird er unsere entgeltlich mitgeteilten Ideen oder Vorschläge, Entwürfe und Vorlagen, 
nicht selbst oder durch Dritte ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung verwenden. Dabei 
ist es unerheblich, ob unsere Leistung einem rechtlichen Schutz, z. B. durch das Urhebergesetz oder 
anderer, unterfällt. Für jeden Fall schuldhaften Zuwiderhandelns steht uns ein pauschalierter 
Schadensersatz von 5.000,- EURO zu. Der Kunde kann beweisen, dass der Schaden niedriger 
war. Wir sind berechtigt, einen höheren Schaden nachzuweisen und geltend zu machen. 

2. Alle an unseren Leistungen bestehenden Schutzrechte behalten wir uns ausdrücklich vor. Die 
Übertragung von Schutzrechten an den Kunden bedarf einer ausdrücklichen schriftlichen 
zusätzlichen Vereinbarung. Der Kunde zahlt für jeden Fall der widerrechtlichen Inanspruchnahme 
unserer Schutzrechte eine angemessene Lizenz und Straflizenz bzw. Vertragsstrafe, deren Höhe 
wir zunächst im billigen Ermessen feststellen und welche im Bestreitensfall vom Landgericht am Ort 
des Sitzes unserer Gesellschaft zu überprüfen ist, keinesfalls aber den Betrag von 3.000,- EURO 
unterschreitet. 

3. Der Kunde haftet allein, wenn durch die Ausführung seines Auftrages Rechte, insbesondere 
Urheberrechte Dritter, verletzt werden. Der Kunde hat uns von allen Ansprüchen Dritter wegen 



einer solchen Rechtsverletzung freizustellen. Diese Regelung gilt unter dem Vorbehalt, dass die 
Schutzrechtsverletzung nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig durch uns herbeigeführt worden ist. 

4. Wir behalten uns das Recht vor, unseren Firmentext, unsere Firmenzeichen oder unsere 
Betriebskennnummer nach Maßgabe entsprechender Übung oder Vorschriften und des gegebenen 
Raumes auf Lieferungen aller Art anzubringen.  

 
8.  Verwahrung, Lagerung 

1. Vom Kunden überlassene Unterlagen, Materialien und anderes werden nur bei ausdrücklicher 
Vereinbarung verwahrt, ohne Übernahme eines Lagerrisikos. Mangels einer Vereinbarung entfällt 
spätestens vier Wochen nach Lieferung jegliche Haftung unsererseits für Eigentum des Kunden. 

2. Zu unserer Leistung gehörende Originale bleiben unser Eigentum und dürfen ohne weitere Prüfung 
sechs Monate nach Leistung vernichtet werden. 

 
9. Geltendes Recht, Gerichtsstand und salvatorische Klausel 

1. Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamte  Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem 
Kunden gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Bestimmungen des UN-Kaufrechts 
finden keine Anwendung. 

2. Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform, dieses gilt auch für 
diese Schriftformklausel. 

3. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist der Ort des Sitzes unserer Gesellschaft, soweit unser Kunde 
Kaufmann ist. Im übrigen ist der Ort des Sitzes unserer Gesellschaft auch Gerichtsstand für die 
Fälle, in denen der Kunde seinen Gerichtsstand nach Vertragsschluss aus dem Geltungsbereich der 
ZPO verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageeinrichtung 
nicht bekannt ist. Unabhängig hiervon sind wir in jedem Falle berechtigt, gegen unseren Kunden 
an einem anderen gesetzlichen Gerichtsstand Klage zu erheben. 

4. Sollte eine Bestimmung des Vertrages unwirksam oder nichtig sein, führt dieses nicht zur 
Unwirksamkeit oder Nichtigkeit des Vertrages insgesamt. Es ist sodann eine wirksame Regelung zu 
treffen, welche dem wirtschaftlichen Gewollten am nächsten kommt. Ebenso ist eine ungewollte 
Lücke im Vertrag auszufüllen. 


